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In mehreren vorangegangenen Arti-
keln wurden die Inhalte der harmoni-
sierten Normen vorgestellt, die die
Bauvorschriften aus der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Maschinen der Pa-
pierherstellung“ (VBG 7r) abgelöst
haben. Die Normen DIN EN 1034-
1 „Gemeinsame Anforderungen“
und 1034-3 „Umroller, Rollenschnei-
demaschinen, Doubliermaschinen“
sind veröffentlicht, die Teile 1034-2
„Entrindungstrommeln“, 1034-4
„Stofflöser und deren Beschickungs-
einrichtungen“, 1034-5 „Quer-
schneider“ und 1034-6 „Kalander“
stehen kurz vor der Zustimmung der
europäischen Normenorganisatio-
nen. In diesem Artikel werden einige
wichtige Inhalte der beiden erstgen-
nannten Normen noch einmal her-
ausgestellt und – soweit möglich – an
Hand von Bildern veranschaulicht.
Zur besseren Übersicht wird auf die in
jedem Mitgliedsbetrieb vorliegenden
Normen und die darin behandelten
Abschnitte in Kurzform hingewie-
sen. Dabei bedeutet z. B. 1-5.10:
DIN EN 1034-1, Abschnitt 5.10.
Auf den Hinweis, dass die genannten

Bestimmungen nur für den Bereich
der Papierherstellung und –ausrüs-
tung gelten, wird im Folgenden ver-
zichtet, da es sich aus dem Titel der
jeweiligen Norm ergibt. Wurden
Punkte schon im Mitteilungsblatt 
aus anderer Sicht behandelt, so 
wird auf die jeweilige Ausgabe
verwiesen.

Umzäunungen als eine Bauart
von trennenden Schutzeinrichtungen

zum weiträumigen Verhindern des Zu-
gangs zu Gefahrstellen gibt es schon
lange, in 1-3.10 werden Höchst-
bzw. Mindestmaße genannt. Müssen
an einer umzäunten Maschine oder
Anlage Einstellarbeiten vorgenommen
werden, so kann durch Öffnungen
der Zugriff erlaubt werden, wenn
dabei keine Gefahrstellen erreichbar
sind (Bild 1). Damit kann man sich
vielleicht eine verriegelte Tür mit Zuhal-
tung ersparen.

Die Liste der Gefährdungen
(1-4 und 3-4) erleichtert es dem
Konstrukteur oder Hersteller, die
Abschnitte in der Norm zu finden, die
solche Risiken betreffen, die sich aus
seiner Risikobetrachtung ergeben.
Fehlt eine Gefährdung in der Liste,
muss er selbst die Höhe des Risikos
bestimmen und danach Schutzeinrich-
tungen zur Abwendung auswählen.

In vielen Abschnitten (z.B. 
1-5.4.3, 1-5.6.3, 1-5.8.4, 1-5.9.6
usw.) wird die Beschreibung von
Schutzeinrichtungen und Schutz-
maßnahmen sowie der Umgang da-
mit in der Betriebsanleitung gefordert.
Die trennende Schutzeinrichtung in

Beispiele aus der Praxis · Teil 1

Bild 1
Durch die Öffnung in der Umzäunung lassen
sich notwendige Einstellarbeiten durchführen.
Gefahrstellen liegen soweit weg, dass sie
durch diese Öffnung nicht erreichbar sind.
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Bild 2 ist mit einer in Scharnieren
beweglich angebrachten Klappe
versehen, die durch Verschraubung
in Schutzstellung gehalten wird. 
Der Hersteller muss bei der Be-
schreibung dieser Schutzeinrichtung
in der Betriebsanleitung festlegen,
dass sie nur geöffnet werden darf,
wenn die Maschine steht und ge-
gen Wiederanlauf gesichert ist, 
und erst wieder angefahren werden
darf, wenn der Schutz durch
Verschrauben der Klappe wieder
wirksam ist.

Neu ist die Möglichkeit, Treppen
mit einem Steigungswinkel bis 45°
(1-5.5.2) bis auf eine Höhe von
4,00 Meter ohne Zwischenpodest
auszuführen. Bisher war die Höhe auf
maximal 3,00 Meter begrenzt. Als
mögliche Alternative – wenn die
Platzverhältnisse eine Treppe oder
Maschinentreppe nicht zulassen –
kann die stationäre, aber dennoch
platzsparende, weil hochschiebbare
Stufenleiter (Bild 3) angesehen wer-
den. Im Gegensatz zu einer einhäng-
baren Leiter kann es mit ihr nicht pas-
sieren, dass sie an anderer Stelle ein-
gesetzt und dort „vergessen“ wird,
vielmehr bleibt sie immer verfügbar.

Absturzsicherungen, meist als
Geländer ausgeführt, werden ab 1 m
Absturzhöhe bindend gefordert.
Wenn keine betriebstechnischen

oder arbeitsablauftechnischen
Gründe dagegen sprechen, sind sie
schon ab 0,60 m Absturzhöhe einzu-
setzen (1-5.5.7).

Ideal wäre, wenn für Mitarbeiter
jeder Größe eine ausreichende Kopf-
freiheit über allen Arbeitsplätzen ge-
währleistet werden könnte. Das Min-
destmaß für die lichte Durchgangs-

höhe wurde auf 2,00 m festgelegt 
(1-5.5.9). Dieses Maß ist auch für 
95 % aller Mitteleuropäer ausrei-
chend. Wer schon einmal Laufstege
für Maschinen planen musste, weiß,
wie schwer die Mindesthöhe von
2,00 m einzuhalten ist. Bild 4 zeigt
die Problematik für den großen, nicht
mehr durch die Norm berücksichtig-
ten Mitarbeiter! GL
• Fortsetzung im nächsten Heft, 
unter anderem: Steuerungskatego-
rien, Ergonomie und Beleuchtung.

Bild 2
Die Klappe ist durch Verschrauben gesichert.
Nach dem Öffnen muss erst wieder
geschlossen und festgeschraubt werden, 
bevor die Maschine wieder eingeschaltet
werden darf. 
Anmerkung: Der hinter dem Schutzgitter
sichtbare Reparaturschalter wäre außerhalb
der trennenden Schutzeinrichtung besser auf-
gehoben. Außerdem ist die Farbgebung:
rote Handhabe vor gelbem Hintergrund, der
Not-Aus-Befehlseinrichtung einer Maschine
vorbehalten.

Bild 3
Die Stufenleiter lässt sich durch
Hochschieben senkrecht stellen und
behindert nicht im Flurbereich.

Bild 4
Wer zu groß ist, wird von der Norm nicht
mehr erfasst!
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Bekanntmachung gemäß § 38

in Verbindung mit § 57 unserer Satzung.

Die Vertreterversammlung der Papiermacher-Berufsgenossenschaft hat auf
ihrer Sitzung am 18. Oktober 2001 in Rothenburg ob der Tauber beschlos-
sen, die Unfallverhütungsvorschriften

BGV A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutz- 2. Nachtrag
(bisherige VBG 125) kennzeichung am Arbeitsplatz“

BGV B12 „Biologische Arbeitsstoffe“

BGV D1 „Schweißen, Schneiden und  3. Nachtrag
(bisherige  VBG 15) verwandte Verfahren“ 

Durchführungsanweisungen 2. Änderung

BGV D6 „Krane“ 5.Nachtrag
(bisherige VBG 9)  Durchführungsanweisungen 4. Änderung

zum 1. April 2002 in Kraft treten zu lassen. 
Der jeweilige Text der Unfallverhütungsvorschriften ist durch das Bundes-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung genehmigt und wird im Bundesan-
zeiger veröffentlicht.

Unsere Mitgliedsbetriebe werden von diesem Beschluss durch ein Rund-
schreiben unterrichtet und erhalten gleichzeitig je 3 Exemplare der ab dem 
1. April 2002 gültigen Unfallverhütungsvorschriften mit den dazugehörigen
Durchführungsanweisungen.

Eine kurze Beschreibung der Änderungen der genannten Vorschriften folgt
in „Papiermacher-BG“ 5/2002. sp

Ein aufmerksamer Leser hat uns auf
zwei Fehler im Artikel „Die Betriebs-
anleitung, Teil 2“ hingewiesen.
Obwohl es unser Bestreben war,
Betriebsanleitung und Betriebsan-
weisung eindeutig auseinander zu
halten, sind wir gleich an zwei Stel-
len über den kleinen – aber wesent-
lichen – Unterschied gestolpert. In
der jeweils 14. Zeile auf den Seiten
1 und 3 muss es natürlich Betriebs-
anleitung statt Betriebsanweisung
heißen. 

Noch einmal ganz kurz der Unter-
schied:
Die Betriebsanleitung (entsprechend
Maschinenrichtlinie bzw. Produkthaf-
tungsgesetz) wird vom Hersteller ge-
liefert und beschreibt die bestim-
mungsgemäße Verwendung einer
Maschine.
Die Betriebsanweisung (nach § 2
der BGV A 1) basiert auf der
Betriebsanleitung und legt das
sichere Arbeiten im Umfeld der
Maschine fest. Sie wird vom Unter-
nehmer (Betreiber) erstellt.

Die Redaktion

Berichtigung 
zur Ausgabe Nr. 2/2002

Statistik aktuell
Der VOLLARBEITERRICHTWERT für das Jahr 2001 beträgt 1530 Stunden.
Dieser Richtwert gilt für die gesamte deutsche Industrie und gibt die Anzahl der
im Mittel von einem Vollbeschäftigten im vergangenen Jahr geleisteten Arbeits-
stunden an. 



Der von der Großhandels- und Lage-
rei-Berufsgenossenschaft erstellte
Videofilm „Der Zauberlehrling“ zeigt
die wichtigsten Sachverhalte, die
beim Anschlagen von Lasten zu be-
achten sind. So werden unter ande-
rem verschiedene Anschlagarten dar-
gestellt, es wird auf die richtige Aus-

wahl und Prüfung von Anschlagmit-
teln eingegangen und die Bedeutung
der an der Last eventuell vorhande-
nen scharfen Kanten erläutert. Die In-
formationen sind in eine Rahmen-
handlung eingebettet, die ohne erho-
benen Zeigefinger einen Tag im Le-
ben eines Auszubildenden zur Fach-

kraft für Lagerwirtschaft in einer Stahl-
handelsfirma beschreibt. 
Wir empfehlen diesen Film als Unter-
stützung für die Unterweisung von
Anschlägern und Kranführern, aber
auch für Mitarbeiter, die in Bereichen
beschäftigt sind, in denen Lasten um-
geschlagen werden. Die Laufzeit des
Filmes beträgt 26 Minuten.
Das Video kann über den Techni-
schen Aufsichtsdienst, Herrn Peter
Schmitt, ausgeliehen werden.
Tel.: 06131 / 785-416 – Fax:
06131 / 785-577 – E-Mail:
schmittp@lpz-bg.de  HE
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Der Zauberlehrling
Ein Film über das sichere Anschlagen von Lasten

Im Falle eines flurbedienten Brückenkranes ist der Kranführer oftmals auch Anschläger.
Deshalb wird in unserem Seminar „Ausbilder für Kranbedienungspersonal“ auch auf die
richtige Auswahl und Verwendung von Anschlagmitteln eingegangen.

Beim Einsatz von Kranen kommt es immer wieder zu Unfällen,

die oft schwere Verletzungen zur Folge haben. Die Mehrzahl

dieser Unfälle ist auf Verhaltensfehler zurückzuführen, wie bei-

spielsweise die Auswahl ungeeigneter Anschlagmittel oder die

Wahl der falschen Anschlagart. Aber auch die Unkenntnis

bestimmter physikalischer Zusammenhänge, die beim Anschla-

gen von Lasten zu beachten sind, ist nicht selten die Ursache

für schwere und tödliche Unfälle.


